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Bundesgesetz, mit dem das Glücksspielgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Änderung des Glücksspielgesetzes 

Das Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 620/1989, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 145/2006, wird wie folgt geändert: 

1. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Besuch der Spielbank ist nur volljährigen Personen gestattet, die ihre Identität durch 

Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises nachgewiesen haben, der den Anforderungen des § 40 Abs. 1 
BWG entspricht. Der Konzessionär hat die Identität des Besuchers und die Daten des amtlichen 
Lichtbildausweises, mit dem diese Identität nachgewiesen wurde, festzuhalten und diese Aufzeichnungen 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Personen in Uniform haben nur in Ausübung ihres Dienstes oder 
mit Zustimmung der Spielbankleitung Zutritt.“ 

b) Abs. 6 bis 8 lauten: 
„(6) Der Konzessionär hat jeder Tätigkeit und jeder Transaktion besondere Aufmerksamkeit zu 

widmen und schriftlich festzuhalten, deren Art seines Erachtens besonders nahe legt, dass sie mit 
Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen könnte. Ergibt sich der Verdacht oder der 
berechtigte Grund zur Annahme, 
 1. dass eine Transaktion des Besuchers in der Spielbank der Geldwäscherei dient, oder 
 2. dass der Besucher der Spielbank einer terroristischen Vereinigung gemäß § 278b StGB angehört 

oder eine Transaktion des Besuchers in der Spielbank der Terrorismusfinanzierung gemäß § 278d 
StGB dient, 

so hat der Konzessionär unverzüglich die Behörde (§ 6 SPG) in Kenntnis zu setzen. In diesen Fällen 
dürfen laufende Transaktionen bis zur Entscheidung der Behörde nicht abgewickelt werden. § 41 Abs. 1 
vorletzter Satz und Abs. 3 bis 4 und 7 BWG sind auf den Konzessionär nach Maßgabe der gemäß 
Richtlinie 2005/60/EG für Kasinos geltenden Pflichten anzuwenden. 

(7) Ergibt sich der Verdacht oder der berechtigte Grund zur Annahme, dass der Besucher der 
Spielbank nicht auf eigene Rechnung handelt, so hat der Konzessionär den Besucher aufzufordern, die 
Identität des Treugebers mit den gemäß § 40 Abs. 2 BWG erforderlichen Mitteln nachzuweisen. Wird 
dieser Aufforderung nicht nachgekommen oder ist der Identitätsnachweis ungenügend, so ist der Besuch 
der Spielbank zu versagen und die Behörde (§ 6 SPG) in Kenntnis zu setzen. 

(8) Ergibt sich bei einer zur Überwachung oder Beaufsichtigung der Spielbanken zuständigen 
Behörde der Verdacht oder der berechtigte Grund zur Annahme, dass eine Transaktion der Geldwäscherei 
oder Terrorismusfinanzierung dient, so hat sie die Behörde (§ 6 SPG) hievon unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen.“ 
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2. § 25a lautet: 
„§ 25a. Der Konzessionär hat zur Vorbeugung und Verhinderung von Transaktionen, die mit 

Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen, § 41 Abs. 4 BWG nach Maßgabe der 
gemäß Richtlinie 2005/60/EG für Kasinos geltenden Pflichten anzuwenden. Die Behörde (§ 6 SPG) hat 
dem Konzessionär Zugang zu aktuellen Informationen über Methoden der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung und über Anhaltspunkte zu verschaffen, an denen sich verdächtige 
Transaktionen erkennen lassen. Ebenso sorgt sie dafür, dass eine zeitgerechte Rückmeldung in Bezug auf 
die Wirksamkeit von Verdachtsmeldungen nach § 25 Abs. 6 und 7 und die daraufhin getroffenen 
Maßnahmen erfolgt, soweit dies praktikabel ist.“ 

3. In § 51 lautet Abs. 2: 
„(2) Die Verpflichtung zur Wahrung des Spielgeheimnisses besteht nicht 

 1. in Verfahren vor Zivilgerichten und in Zusammenhang mit einem Strafverfahren gemäß der 
StPO; 

 2. gegenüber Verlassenschaftsabhandlungs- und Pflegschaftsgerichten; 
 3. gegenüber Abgaben- und Finanzstrafbehörden für Zwecke von Abgabenverfahren und 

verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahren; 
 4. wenn der Spielteilnehmer der Offenbarung des Geheimnisses ausdrücklich zustimmt; 
 5. in Fällen des § 25 Abs. 6 und 7 sowie 
 6. in den Fällen der §§ 19 und 31.“ 

4. In § 52 lautet Abs. 1 Z 8: 
 „8. wer als Verantwortlicher des Konzessionärs die Pflichten gemäß § 25 Abs. 6 und 7 oder § 25a 

verletzt;“ 


